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 Frey Electric bietet Solaranlagen 
 aus einer Hand: Von der 
 Bewilligung bis zur fertigen Anlage. 

www.lichtstrom.ch 
T: 041 933 14 14 

 SONNENENERGIE 
 AUF DEM DACH? 
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Agropool ist die Internet-Occasionsbörse für Bauern

und Landmaschinenhändler der Schweiz.
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BRUGG � Der Artikel «Schock
für Baulandbauern» in der letz-
ten  Ausgabe dieser Zeitung er-
schreckte Bauern mit Bauland
oder mit Wohn- und Betriebsge-
bäuden in der Bauzone. Viele
suchten Rat bei SBV Treuhand
und Schätzungen. 

Nachdem sich der erste Staub
über den Entscheid des Bundes-
gerichts vom 2. Dezember 2011
gelegt hat, kann man festhalten,
dass in folgenden Fällen nicht
der Gewinn aus Landverkäufen
als Einkommenssteuer versteu-
ert werden muss.
� Wenn landwirtschaftliche
Wohn- und Betriebsgebäude in
der Bauzone zu einem akti-
ven landwirtschaftlichen Gewer-
be gehören; 
� Waldgrundstücke, die zu ei-
nem Bauernhof gehören; 
� Grundstücke, die teilweise in
der Bauzone liegen, solange sie
nicht entsprechend den Nut-
zungszonen aufgeteilt sind;  
� Grundstücke mit gemischter
Nutzung, die nicht in einen land-
wirtschaftlichen Teil und einen

nichtlandwirtschaftlichen Teil
aufgeteilt sind. 

In den folgenden Fällen sieht
es bezüglich Steuern schlechter
aus, wenn der Betrieb nicht
mehr dem bäuerlichen Boden-
recht unterstellt ist:
� Wenn gemischte Grundstücke
bereits in Landwirtschaft und
Bauzone aufgeilt sind; 
� Das Wohnhaus ist abparzel-
liert und aus dem bäuerlichen
Bodenrecht entlassen; 
� Ein Landwirtschaftsbetrieb
mit Wohngebäuden ist in einer
Bauzone und der Betrieb hat 
den Status als Landwirtschafts-
betrieb verloren.  

Der entstehende Vermögens-
zuwachs kann bei den Direktzah-
lungen zu Problemen führen.
Übersteigt das massgebende Ver-
mögen 800 000 Franken, muss
mit Kürzungen und ab einer Mil-
lion Franken mit dem Verlust der
Direktzahlungen gerechnet wer-
den. Mit einer langfristigen Steu-
erplanung können die Steuerfol-
gen reduziert werden. rü

SEITE 3

Baulandbauern bestürzt 
Bundesgerichtsentscheid / Bei SBV Treuhand
und Schätzungen liefen die Telefone heiss. 

Gegen Tausend Kühe und Rinder aus verschiedenen
Rassen wurden letzte Woche an der swiss’expo in
Lausanne VD präsentiert. Am Tag der Red Holstein
und vor allem am Holsteintag strömten Tausende Zu-
schauerinnen und Zuschauer ins Beaulieu. Das natio-
nale und internationale Publikum war begeistert von

der Qualität der ausgestellten Tiere. Die Champion-
nes aus jeder Rasse liessen manch Züchterherz höher
schlagen. Und man war sich einig: die Schweizer
Züchterinnen und Züchter sind Weltmeister, wenn 
es um schöne Kühe geht. (Bild/Text Peter Fankhauser)
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Ein grosses Mekka der Schweizer Viehzucht
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